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Amtliche Bekanntmachung 

 

Hauptsatzung 

der Gemeinde Lütjenwestedt 

(Kreis Rendsburg-Eckernförde) 

 

Aufgrund des § 4 Abs. 1 Satz 1 und 2 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) vom 28. 

Februar 2003 (GVOBl. Schl.-Holst. S. 57) in der zuletzt geänderten Fassung vom 04. März 2022 

(GVOBl. Schl.-Holst. S. 153), wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 07.12.2022 und 

mit Genehmigung des Landrates des Kreises Rendsburg-Eckernförde folgende Hauptsatzung für 

die Gemeinde Lütjenwestedt erlassen: 

 

§ 1 

Siegel 

 

Das Dienstsiegel der Gemeinde zeigt das kleine Landeswappen mit der Inschrift „Gemeinde  

Lütjenwestedt, Kreis Rendsburg-Eckernförde“. 

 

§ 2 

Bürgermeisterin oder Bürgermeister 

 

(1) Der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister obliegen die ihr oder ihm gesetzlich übertragenen 

Aufgaben. 

(2) Sie oder er entscheidet ferner über 

1.  Stundungen bis zu einem Betrag von 20.000,00 €,  

2. Niederschlagung von Ansprüchen, soweit ein Betrag von 5.000,00 € nicht überschritten 

wird.  

3. Verzicht auf Ansprüche der Gemeinde, soweit ein Betrag von 1.000,00 € nicht überschritten 

wird.  

4. Übernahme von Bürgschaften, Abschluss von Gewährverträgen und Bestellung anderer Si-

cherheiten für Dritte sowie Rechtsgeschäfte, die dem wirtschaftlich gleichkommen, soweit 

ein Betrag von 6.000,00 € nicht überschritten wird, 

5. Erwerb von Vermögensgegenständen, soweit der Wert des Vermögensgegenstandes einen 

Betrag von 6.000,00 € nicht übersteigt, 

6. Abschluss von Leasing-Verträgen, soweit die monatliche Belastung einen Betrag von 

500,00 € und die jährliche Belastung einen Betrag von 6.000,00 € nicht übersteigt, 

7. Veräußerung und Belastung von Gemeindevermögen, soweit der Wert des Vermögensge-

genstandes oder die Belastung einen Wert von 6.000,00 € nicht übersteigt, 

8. Annahme oder Vermittlung von Schenkungen, Spenden und Erbschaften bis zu einem Wert 

von 6.000,00 €, 

9. Anmietung und Anpachtung von Grundstücken und Gebäuden, soweit die monatliche Belas-

tung einen Betrag von 500,00 € und die jährliche Belastung einen Betrag von 6.000,00 € 

nicht übersteigt,  



82 

 

10. Vergabe von Aufträgen bis zu einem Wert von 10.000,00 €, 

11. Vergabe von Architekten- und Ingenieurleistungen bis zu einem Wert von 6.000,00 €, 

12. die Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens nach dem Baugesetzbuches, 

13. Verzichtserklärungen zum gemeindlichen Vorkaufsrecht nach dem Baugesetzbuch. 

 

§ 3 

Gleichstellungsbeauftragte 

 

Die Gleichstellungsbeauftragte des Amtes Mittelholstein kann an den Sitzungen der Gemeindever-

tretung und der Ausschüsse teilnehmen. Das Teilnahmerecht gilt auch für nichtöffentliche Teile 

von Sitzungen. Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzung sind ihr rechtzeitig bekannt zu geben. In 

Angelegenheiten ihres Aufgabenbereichs ist ihr auf Wunsch das Wort zu erteilen. 

 

§ 4 

Ständige Ausschüsse 

 

(1) Die folgenden ständigen Ausschüsse nach § 45 Abs. 1 GO werden gebildet: 

 a)  Rechnungsprüfungsausschuss 

 Zusammensetzung: 

 3 Gemeindevertreterinnen oder -vertreter 

 Aufgabengebiet: 

 Prüfungswesen im Sinne des 1. Abschnitts des 6. Teils der GO 

 b)  Jugend-, Kultur- und Sportausschuss 

Zusammensetzung: 

 3 Mitglieder 

 Aufgabengebiet: 

 Kultur- und Sport- sowie Jugend- Kindergarten-, Soziale und Vereinsangelegenheiten 

 c)  Finanz-, Bau-, und Planungsausschuss 

  Zusammensetzung: 

  3 Mitglieder 

  Aufgabengebiet: 

 Finanzwesen, Grundstücksangelegenheiten und Steuern, Ortsplanung sowie Vorbereitung 

und Überwachung von Baumaßnahmen 

 d)  Ausschuss für Öffentlichkeitsarbeit 

Zusammensetzung 

3 Mitglieder 

Aufgabengebiet: 

Öffentlichkeitsarbeit und Erstellen von Info-Material 

 e)  Ausschuss für Unterhaltung öffentlicher Anlagen 

Zusammensetzung 

3 Mitglieder 

Aufgabengebiet: 

Unterhaltung der Gebäude, Wege und Öffentlichen Anlagen und Mitwirkung bei Baumaß-

nahmen und Umweltangelegenheiten 
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In den Ausschuss zu b) bis e) können Bürgerinnen oder Bürger gewählt werden, die der Gemein-

devertretung angehören können, die Zahl der bürgerlichen Mitglieder darf die der Gemeindevertre-

terinnen oder Gemeindevertreter im Ausschuss nicht erreichen. 

(2) Neben den in Absatz 1 genannten ständigen Ausschüssen der Gemeindevertretung werden die 

nach besonderen gesetzlichen Vorschriften zu bildenden Ausschüsse bestellt. 

(3) Die Gemeindevertretung kann für die Ausschussvorsitzende/den Ausschussvorsitzenden eine 

Stellvertreterin oder einen Stellvertreter wählen. 

(4) Zur Stellvertretung der Ausschussmitglieder wird nach Fraktionen getrennt ein Pool von jeweils 

3 Personen gewählt, die die Ausschussmitglieder in der Reihenfolge, in der sie gewählt sind, ver-

treten. In den Pool für die Ausschüsse b) bis e) kann neben Gemeindevertreterinnen und Gemein-

devertretern auch 1 bürgerliches Mitglied gewählt werden.  

(5) Den Ausschüssen wird die Entscheidung über die Befangenheit ihrer Mitglieder und der nach  

§ 46 Abs. 9 GO an den Ausschusssitzungen teilnehmenden Personen übertragen.  

 

§ 5 

Gemeindevertretung 

 

Die Gemeindevertretung trifft die ihr nach § 27 und 28 GO zugewiesenen Entscheidungen, soweit 

sie sie nicht auf die Bürgermeisterin oder den Bürgermeister oder auf ständige Ausschüsse über-

tragen hat.  

 

§ 6 

Einwohnerversammlung 

 

(1) Die oder der Vorsitzende der Gemeindevertretung kann eine Versammlung der Einwohnerin-

nen und Einwohner einberufen. Das Recht der Gemeindevertretung, die Einberufung einer Ein-

wohnerversammlung zu verlangen, bleibt unberührt.  

(2) Für die Einwohnerversammlung ist von der oder dem Vorsitzenden der Gemeindevertretung 

eine Tagesordnung aufzustellen. Die Tagesordnung kann aus der Einwohnerversammlung ergänzt 

werden, wenn mindestens die Hälfte der anwesenden Einwohnerinnen und Einwohner einverstan-

den sind. Zeit, Ort und Tagesordnung der Einwohnerversammlung sind öffentlich bekannt zu ge-

ben.  

(3) Die oder der Vorsitzende der Gemeindevertretung leitet die Einwohnerversammlung. Sie oder 

er kann die Redezeit auf bis zu 3 Minuten je Rednerin oder Redner beschränken, falls dies zur 

ordnungsmäßigen Durchführung der Einwohnerversammlung erforderlich ist. Sie oder er übt das 

Hausrecht aus. 

(4) Die oder der Vorsitzende der Gemeindevertretung berichtet in der Einwohnerversammlung 

über wichtige Angelegenheiten der Gemeinde und stellt diese zur Erörterung. Einwohnerinnen und 

Einwohnern ist hierzu auf Wunsch das Wort zu erteilen. Über Anregungen und Vorschläge aus der 

Einwohnerversammlung ist offen abzustimmen. Vor der Abstimmung sind die Anregungen und 

Vorschläge schriftlich festzulegen. Sie gelten als angenommen, wenn für sie die Stimmen mindes-

tens der Hälfte der anwesenden Einwohnerinnen und Einwohner abgegeben werden. Eine Ab-

stimmung über Anregungen und Vorschläge, die nicht Gemeindeangelegenheiten betreffen, ist 

nicht zulässig.  
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(5) Über jede Einwohnerversammlung ist eine Niederschrift aufzunehmen. Die Niederschrift soll 

mindestens enthalten:  

  1. die Zeit und den Ort der Einwohnerversammlung,  

  2. die Zahl der teilnehmenden Einwohnerinnen und Einwohner,  

  3. die Angelegenheiten, die Gegenstand der Einwohnerversammlung waren,  

  4. den Inhalt der Anregungen und Vorschläge, über die abgestimmt wurde und das Ergebnis der 

      Abstimmung.  

Die Niederschrift wird von der oder dem Vorsitzenden der Gemeindevertretung und der Protokoll-

führerin oder dem Protokollführer unterzeichnet.  

(6) Anregungen und Vorschläge der Einwohnerversammlung, die in der Gemeindevertretung be-

handelt werden müssen, sind dieser zur nächsten Sitzung zur Beratung vorzulegen. 

 

§ 7 

Sitzungen in Fällen höherer Gewalt 

 

(1) Bei Naturkatastrophen, aus Gründen des Infektionsschutzes oder vergleichbaren außer-

gewöhnlichen Notsituationen, die eine Teilnahme der Gemeindevertreterinnen und -vertreter an    

Sitzungen der Gemeindevertretung erschweren oder verhindern, können die notwendigen Sitzun-

gen der Gemeindevertretung ohne persönliche Anwesenheit der Mitglieder im Sitzungsraum als 

Videokonferenz durchgeführt werden. Dabei werden geeignete technische Hilfsmittel eingesetzt, 

durch die die Sitzung einschließlich der Beratungen und Beschlussfassungen zeitgleich in Bild und 

Ton an alle Personen mit Teilnahmerechten übertragen werden. Die Entscheidung hierüber trifft 

die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister. 

(2) Sitzungen der Ausschüsse und der Beiräte können im Sinne des Absatzes 1 durchgeführt wer-

den.  

(3) In einer Sitzung nach Abs. 1 und 2 findet eine Wahl im Falle eines Widerspruchs nach § 40 

Abs. 2 GO durch geheime briefliche Abstimmung statt.  

(4) Die Gemeinde entwickelt ein Verfahren, wie Einwohnerinnen und Einwohner im Fall der Durch-

führungen von Sitzungen im Sinne des Absatzes 1 Fragen zu Beratungsgegenständen oder ande-

ren Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft stellen und Vorschläge und Anregungen unter-

breiten können. Das Verfahren wird mit der Tagesordnung zur Sitzung im Sinne des Absatzes 1 

bekanntgemacht.  

(5) Die Öffentlichkeit im Sinne des § 35 Abs. 1 Satz 1 GO wird durch eine zeitgleiche Übertragung 

von Bild und Ton in einem öffentlich zugänglichen Raum und durch eine Echtzeitübertragung oder 

eine vergleichbare Einbindung über Internet hergestellt. 

 

§ 8 

Verträge mit Gemeindevertreterinnen und -vertretern 

 

Verträge der Gemeinde mit Gemeindevertreterinnen oder -vertretern, Mitgliedern oder stellvertre-

tenden Mitgliedern der Ausschüsse nach § 46 Abs. 3 GO oder der Bürgermeisterin oder dem Bür-

germeister und juristischen Personen, an den Gemeindevertreterinnen oder -vertreter, Mitglieder 

oder stellvertretende Mitgliedern der Ausschüsse nach § 46 Abs. 3 GO oder die Bürgermeisterin 

oder der Bürgermeister beteiligt sind, sind ohne Genehmigung der Gemeindevertretung rechtsver-

bindlich, wenn die Auftragsvergabe unter Anwendung des für die jeweilige Auftragsart geltenden 

Vergaberechts erfolgt ist und der Auftragswert den Betrag von 25.000,00 €, bei wiederkehrenden 
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Leistungen einen Betrag von 2.000,00 € im Monat, nicht übersteigt. Erfolgt die Auftragsvergabe 

unter den Voraussetzungen des Satzes 1 im Wege der freihändigen Vergabe / Verhandlungsver-

gabe ist der Vertrag ohne Beteiligung der Gemeindevertretung rechtsverbindlich, wenn der Auf-

tragswert den Betrag von 6.000,00 €, bei wiederkehrenden Leistungen einen Betrag in Höhe von 

500,00 € im Monat, nicht übersteigt. 

 

§ 9 

Verpflichtungserklärungen 

 

Verpflichtungserklärungen zu Geschäften, deren Wert 6.000,00 €, bei wiederkehrenden Leistun-

gen monatlich 500,00 €, nicht übersteigt, sind rechtsverbindlich, auch wenn sie nicht den Formvor-

schriften des § 51 Abs. 2 und 3 der Gemeindeordnung entsprechen. Satz 1 gilt entsprechend für 

Arbeitsverträge mit Beschäftigten. 

 

§ 10 

Veröffentlichungen 

 

(1) Satzungen der Gemeinde werden durch Abdruck im amtlichen Bekanntmachungsblatt des Am-

tes Mittelholstein veröffentlicht. Es trägt die Bezeichnung „Amtsblatt des Amtes Mittelholstein“, er-

scheint dienstags und freitags wenn Veröffentlichungen vorliegen, und ist kostenlos bei der Amts-

verwaltung in Hohenwestedt, Am Markt 15 oder in den Verwaltungsstellen in Aukrug, Bargfelder 

Straße 10 und in Hanerau-Hademarschen, Kaiserstraße 11, erhältlich. 

Fällt der Erscheinungstag auf einen Feiertag, so erscheint das Bekanntmachungsblatt am davor 

liegenden Werktag. 

Für den Fall, dass eine zusätzliche Ausgabe erscheint, wird auf das Erscheinen und den amtlichen 

Teil in der „Schleswig-Holsteinischen Landeszeitung“ und dem „Holsteinischen Courier“ hingewie-

sen. 

(2) Auf die gesetzlich vorgeschriebene Auslegung von Plänen und Verzeichnissen ist in der Form 

des Absatzes 1 hinzuweisen.  

(3) Andere gesetzlich vorgeschriebene öffentliche Bekanntmachungen erfolgen ebenfalls in der 

Form des Absatzes 1, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist.  

 

§ 11 

Inkrafttreten 

 

Diese Hauptsatzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Haupt-

satzung vom 24.06.2021 außer Kraft.  

Die Genehmigung nach § 4 Abs. 1 der Gemeindeordnung wurde durch Verfügung des Landrats 

des Kreises Rendsburg-Eckernförde vom 07.02.2023 erteilt. 

 

Lütjenwestedt, den 10.02.2023 

 

gez.    (L.S.) 

 

Björn Baasch 

(Bürgermeister)  
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Amtliche Bekanntmachung 

 

Hauptsatzung 
der Gemeinde Osterstedt 

(Kreis Rendsburg-Eckernförde) 
 

Aufgrund des § 4 Abs. 1 Satz 1 und 2 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) vom 28. 

Februar 2003 (GVOBl. Schl.-H. 2003, S. 57) in der zuletzt geänderten Fassung vom 04. März 2022 

(GVOBl. Schl.-Holst. S. 153) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 30.11.2022 und 

mit Genehmigung des Landrates des Kreises Rendsburg-Eckernförde folgende Hauptsatzung für 

die Gemeinde Osterstedt erlassen: 

 

§ 1 

Wappen, Flagge und Siegel 

 

(1) Das Wappen der Gemeinde Osterstedt zeigt von Grün und Gold im Wellenschnitt schrägrechts 

geteilt. Oben eine zur Teilung schwebende, halbe goldene Sonne, unten ein zwei zur Teilung fä-

cherförmig gestellte grüne Weißdornblätter mit einem zum Schildfuß weisenden mit drei roten 

Früchten versehenen grünen Zweig. 

(2) Die Gemeindeflagge zeigt auf dem im Wellenschnitt schräglinks geteiltem grün-gelben Flag-

gentuch die Figuren des Gemeindewappens in flaggengerechter Tinktur. 

(3) Das Dienstsiegel der Gemeinde zeigt das Gemeindewappen mit der Umschrift „Gemeinde Os-

terstedt, Kreis Rendsburg-Eckernförde“. 

(4) Die Verwendung des Gemeindewappens durch Dritte bedarf der Genehmigung der Bürger-

meisterin oder des Bürgermeisters. 

 

§ 2 

Bürgermeisterin oder Bürgermeister 

 

(1) Der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister obliegen die ihr oder ihm gesetzlich übertragenen 

Aufgaben. 

(2) Sie oder er entscheidet ferner über 

1.  Stundungen bis zu einem Betrag von 20.000,00 €,  

2. Niederschlagung von Ansprüchen, soweit ein Betrag von 5.000,00 € nicht überschritten 

wird.  

3. Verzicht auf Ansprüche der Gemeinde, soweit ein Betrag von 1.000,00 € nicht überschritten 

wird.  

4. Übernahme von Bürgschaften, Abschluss von Gewährverträgen und Bestellung anderer Si-

cherheiten für Dritte sowie Rechtsgeschäfte, die dem wirtschaftlich gleichkommen, soweit 

ein Betrag von 25.000,00 € nicht überschritten wird, 

5. Erwerb von Vermögensgegenständen, soweit der Wert des Vermögensgegenstandes einen 

Betrag von 25.000,00 € nicht übersteigt, 
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6. Abschluss von Leasing-Verträgen, soweit die monatliche Belastung einen Betrag von 

500,00 € und die jährliche Belastung einen Betrag von 6.000,00 € nicht übersteigt, 

7. Veräußerung und Belastung von Gemeindevermögen, soweit der Wert des Vermögensge-

genstandes oder die Belastung einen Wert von 12.500,00 € nicht übersteigt, 

8. Annahme oder Vermittlung von Schenkungen, Spenden und Erbschaften bis zu einem Wert 

von 25.000,00 €, 

9. Anmietung und Anpachtung von Grundstücken und Gebäuden, soweit der monatliche Miet-

zins 500,00 € nicht übersteigt, 

10. Vergabe von Aufträgen bis zu einem Wert von 12.500,00 €, 

11. Vergabe von Architekten- und Ingenieurleistungen bis zu einem Wert von 12.500,00 €, 

12. die Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens nach dem Baugesetzbuches, 

13. Verzichtserklärungen zum gemeindlichen Vorkaufsrecht nach dem Baugesetzbuch. 

(3) Der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister wird die Entscheidung über die Einstellung von 

befristet Beschäftigten, geringfügig Beschäftigen im Einvernehmen mit der Amtsdirektorin oder 

dem Amtsdirektor übertragen. 

 

§ 3 

Gleichstellungsbeauftragte 

 

Die Gleichstellungsbeauftragte des Amtes Mittelholstein kann an den Sitzungen der Gemeindever-

tretung und der Ausschüsse teilnehmen. Das Teilnahmerecht gilt auch für nichtöffentliche Teile 

von Sitzungen. Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzung sind ihr rechtzeitig bekannt zu geben. In 

Angelegenheiten ihres Aufgabenbereichs ist ihr auf Wunsch das Wort zu erteilen. 

 

§ 4 

Ständige Ausschüsse 

 

(1) Die folgenden ständigen Ausschüsse nach § 45 Abs. 1 GO werden gebildet: 

 a)  Finanz- und Personalausschuss 

 Zusammensetzung: 

 5 Mitglieder 

 Aufgabengebiet: 

Finanzwesen, Grundstücks- und Personalangelegenheiten, gemeindliches Satzungsrecht,   

Prüfungswesen im Sinne des 1. Abschnitts des 6. Teils der GO 

 b)  Bau-, Sozial- und Kulturausschuss 

 Zusammensetzung: 

 5 Mitglieder 

 Aufgabengebiet: 

Bau- und Wegewesen, Umwelt- u. Naturschutz, Landschaftspflege, Kindertagesstätte, 

Schulwesen, Kultur- und Gemeinwesen, Büchereiwesen, Förderung des Sports 

In die Ausschüsse können Bürgerinnen oder Bürger gewählt werden, die der Gemeindevertretung 

angehören können, ihre Zahl darf die der Gemeindevertreterinnen oder Gemeindevertreter im 

Ausschuss nicht erreichen. 

(2) Neben den in Absatz 1 genannten ständigen Ausschüssen der Gemeindevertretung werden die 

nach besonderen gesetzlichen Vorschriften zu bildenden Ausschüsse bestellt. 
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(3) Die Gemeindevertretung kann für die Ausschussvorsitzende/den Ausschussvorsitzenden eine 

Stellvertreterin oder einen Stellvertreter wählen. 

(4) Zur Stellvertretung der Ausschussmitglieder wird nach Fraktionen und Ausschuss getrennt ein 

Pool von jeweils bis zu 3 Personen gewählt, die die Ausschussmitglieder in der Reihenfolge, in der 

sie gewählt sind, vertreten. In diesen Pool können neben Gemeindevertretern auch Bürgerinnen 

und Bürger gewählt werden, die der Gemeindevertretung angehören können.   

(5) Für fraktionslose Gemeindevertreter, die Mitglied eines Ausschusses sind, kann für jeden Aus-

schuss jeweils ein stellvertretendes Ausschussmitglied gewählt werden.  

(6) Die Zahl der Ausschusssitze kann sich durch Anwendung des § 46 Abs. 1 und 2 GO (Überpro-

portionalitätsmandate, beratendes Mandat) erhöhen. 

Als zusätzliche Mitglieder im Sinne des § 46 Abs. 2 GO, einschließlich deren Stellvertretende, 

können in die Ausschüsse auch zur Gemeindevertretung wählbare Bürgerinnen und Bürger ent-

sandt werden.  

(7) Den Ausschüssen wird die Entscheidung über die Befangenheit ihrer Mitglieder und der nach § 

46 Abs. 9 GO an den Ausschusssitzungen teilnehmenden Personen übertragen.  

 

§ 5 

Gemeindevertretung 

 

Die Gemeindevertretung trifft die ihr nach § 27 und 28 GO zugewiesenen Entscheidungen, soweit 

sie sie nicht auf die Bürgermeisterin oder den Bürgermeister oder auf ständige Ausschüsse über-

tragen hat.  

 

§ 6 

Einwohnerversammlung 

 

(1) Die oder der Vorsitzende der Gemeindevertretung kann eine Versammlung der Einwohnerin-

nen und Einwohner einberufen. Das Recht der Gemeindevertretung, die Einberufung einer Ein-

wohnerversammlung zu verlangen, bleibt unberührt.  

(2) Für die Einwohnerversammlung ist von der oder dem Vorsitzenden der Gemeindevertretung 

eine Tagesordnung aufzustellen. Die Tagesordnung kann aus der Einwohnerversammlung ergänzt 

werden, wenn mindestens die Hälfte der anwesenden Einwohnerinnen und Einwohner einverstan-

den sind. Zeit, Ort und Tagesordnung der Einwohnerversammlung sind öffentlich bekannt zu ge-

ben.  

(3) Die oder der Vorsitzende der Gemeindevertretung leitet die Einwohnerversammlung. Sie oder 

er kann die Redezeit auf bis zu 3 Minuten je Rednerin oder Redner beschränken, falls dies zur 

ordnungsmäßigen Durchführung der Einwohnerversammlung erforderlich ist. Sie oder er übt das 

Hausrecht aus. 

(4) Die oder der Vorsitzende der Gemeindevertretung berichtet in der Einwohnerversammlung 

über wichtige Angelegenheiten der Gemeinde und stellt diese zur Erörterung. Einwohnerinnen und 

Einwohnern ist hierzu auf Wunsch das Wort zu erteilen. Über Anregungen und Vorschläge aus der 

Einwohnerversammlung ist offen abzustimmen. Vor der Abstimmung sind die Anregungen und 

Vorschläge schriftlich festzulegen. Sie gelten als angenommen, wenn für sie die Stimmen mindes-

tens der Hälfte der anwesenden Einwohnerinnen und Einwohner abgegeben werden. Eine Ab-

stimmung über Anregungen und Vorschläge, die nicht Gemeindeangelegenheiten betreffen, ist 

nicht zulässig.  
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(5) Über jede Einwohnerversammlung ist eine Niederschrift aufzunehmen. Die Niederschrift soll 

mindestens enthalten:  

  1. die Zeit und den Ort der Einwohnerversammlung,  

  2. die Zahl der teilnehmenden Einwohnerinnen und Einwohner,  

  3. die Angelegenheiten, die Gegenstand der Einwohnerversammlung waren,  

  4. den Inhalt der Anregungen und Vorschläge, über die abgestimmt wurde und das Ergebnis der 

      Abstimmung.  

Die Niederschrift wird von der oder dem Vorsitzenden der Gemeindevertretung und der Protokoll-

führerin oder dem Protokollführer unterzeichnet.  

(6) Anregungen und Vorschläge der Einwohnerversammlung, die in der Gemeindevertretung be-

handelt werden müssen, sind dieser zur nächsten Sitzung zur Beratung vorzulegen. 

 

§ 7 

Sitzungen in Fällen höherer Gewalt 

 

(1) Bei Naturkatastrophen, aus Gründen des Infektionsschutzes oder vergleichbaren außer-

gewöhnlichen Notsituationen, die eine Teilnahme der Gemeindevertreterinnen und -vertreter an    

Sitzungen der Gemeindevertretung erschweren oder verhindern, können die notwendigen Sitzun-

gen der Gemeindevertretung ohne persönliche Anwesenheit der Mitglieder im Sitzungsraum als 

Videokonferenz durchgeführt werden. Dabei werden geeignete technische Hilfsmittel eingesetzt, 

durch die die Sitzung einschließlich der Beratungen und Beschlussfassungen zeitgleich in Bild und 

Ton an alle Personen mit Teilnahmerechten übertragen werden. Die Entscheidung hierüber trifft 

die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister. 

(2) Sitzungen der Ausschüsse und der Beiräte können im Sinne des Absatzes 1 durchgeführt wer-

den.  

(3) In einer Sitzung nach Abs. 1 und 2 findet eine Wahl im Falle eines Widerspruchs nach § 40 

Abs. 2 GO durch geheime briefliche Abstimmung statt.  

(4) Die Gemeinde entwickelt ein Verfahren, wie Einwohnerinnen und Einwohner im Fall der Durch-

führungen von Sitzungen im Sinne des Absatzes 1 Fragen zu Beratungsgegenständen oder ande-

ren Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft stellen und Vorschläge und Anregungen unter-

breiten können. Das Verfahren wird mit der Tagesordnung zur Sitzung im Sinne des Absatzes 1 

bekanntgemacht.  

(5) Die Öffentlichkeit im Sinne des § 35 Abs. 1 Satz 1 GO wird durch eine zeitgleiche Übertragung 

von Bild und Ton in einem öffentlich zugänglichen Raum und durch eine Echtzeitübertragung oder 

eine vergleichbare Einbindung über Internet hergestellt. 

 

§ 8 

Verträge mit Gemeindevertreterinnen und -vertretern 

 

Verträge der Gemeinde mit Gemeindevertreterinnen und -vertretern, Mitgliedern oder stellvertre-

tenden Mitgliedern der Ausschüsse nach § 46 Abs. 3 GO oder der Bürgermeisterin oder dem Bür-

germeister und juristischen Personen, an den Gemeindevertreterinnen oder -vertreter, Mitglieder 

oder stellvertretende Mitgliedern der Ausschüsse nach § 46 Abs. 3 GO oder die Bürgermeisterin 

oder der Bürgermeister beteiligt sind, sind ohne Genehmigung der Gemeindevertretung rechtsver-

bindlich, wenn die Auftragsvergabe unter Anwendung des für die jeweilige Auftragsart geltenden 

Vergaberechts erfolgt ist und der Auftragswert den Betrag von 25.000,00 €, bei wiederkehrenden 
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Leistungen einen Betrag von 2.500,00 € im Monat, nicht übersteigt. Erfolgt die Auftragsvergabe 

unter den Voraussetzungen des Satzes 1 im Wege der freihändigen Vergabe / Verhandlungsver-

gabe ist der Vertrag ohne Beteiligung der Gemeindevertretung rechtsverbindlich, wenn der Auf-

tragswert den Betrag von 2.500,00 €, bei wiederkehrenden Leistungen einen Betrag in Höhe von 

250,00 € im Monat, nicht übersteigt. 

 

§ 9 

Verpflichtungserklärungen 

 

Verpflichtungserklärungen zu Geschäften, deren Wert 2.500,00 €, bei wiederkehrenden Leistun-

gen monatlich 250,00 €, nicht übersteigt, sind rechtsverbindlich, auch wenn sie nicht den Formvor-

schriften des § 51 Abs. 2 und 3 der Gemeindeordnung entsprechen. Satz 1 gilt entsprechend für 

Arbeitsverträge mit Beschäftigten. 

 

§ 10 

Veröffentlichungen 

 

(1) Satzungen der Gemeinde werden durch Abdruck im amtlichen Bekanntmachungsblatt des Am-

tes Mittelholstein veröffentlicht. Es trägt die Bezeichnung „Amtsblatt des Amtes Mittelholstein“, er-

scheint dienstags und freitags wenn Veröffentlichungen vorliegen, und ist kostenlos bei der Amts-

verwaltung in Hohenwestedt, Am Markt 15, oder in den Verwaltungsstellen in Aukrug, Bargfelder 

Straße 10, und in Hanerau-Hademarschen, Kaiserstraße 11, erhältlich. 

Fällt der Erscheinungstag auf einen Feiertag, so erscheint das Bekanntmachungsblatt am davor 

liegenden Werktag. 

Für den Fall, dass eine zusätzliche Ausgabe erscheint, wird auf das Erscheinen und den amtlichen 

Teil in der „Schleswig-Holsteinischen Landeszeitung“ und dem „Holsteinischen Courier“ hingewie-

sen. 

(2) Auf die gesetzlich vorgeschriebene Auslegung von Plänen und Verzeichnissen ist in der Form 

des Absatzes 1 hinzuweisen.  

(3) Andere gesetzlich vorgeschriebene öffentliche Bekanntmachungen erfolgen ebenfalls in der 

Form des Absatzes 1, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist.  

 

§ 11 

Inkrafttreten 

 

Die Hauptsatzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Haupt-

satzung vom 30.06.2021 außer Kraft.  

 

Die Genehmigung nach § 4 Abs. 1 der Gemeindeordnung wurde durch Verfügung des Landrats 

des Kreises Rendsburg-Eckernförde vom 07.02.2023 erteilt. 

 

Osterstedt, den 10.02.2023 

 

gez.    (L.S.) 

Johannes-Wilhelm Wittmaack 

(Bürgermeister)  
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Amtliche Bekanntmachung 

 

Hauptsatzung 

der Gemeinde Ehndorf 

(Kreis Rendsburg-Eckernförde) 

 

Aufgrund des § 4 Abs. 1 Satz 1 und 2 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) vom 28. 

Februar 2003 (GVOBl. Schl.-Holst. S. 57) in der zuletzt geänderten Fassung vom 04. März 2022 

(GVOBl. Schl.-Holst. S. 153), wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 16.11.2022 und 

mit Genehmigung des Landrates des Kreises Rendsburg-Eckernförde folgende Hauptsatzung für 

die Gemeinde Ehndorf erlassen: 

 

§ 1 

Wappen, Flagge und Siegel 

 

(1) Das Wappen der Gemeinde Ehndorf zeigt von Grün und Grün im Wellenschnitt geteilt. Oben 

nebeneinander drei Eichenblätter, unter drei Grabhügel 2:1 in verwechselten Farben. 

(2) Die Gemeindeflagge zeigt auf gleichmäßig längsgeteiltem, oben gelbem, unten grünem Flag-

gentuch die Figuren des Gemeindewappens in flaggengerechter Tingierung. 

(3) Das Dienstsiegel der Gemeinde zeigt das Gemeindewappen mit der Umschrift „Gemeinde 

Ehndorf, Kreis Rendsburg-Eckernförde“. 

(4) Die Verwendung des Gemeindewappens durch Dritte ist grundsätzlich erlaubt, soweit die Ge-

meindevertretung im Einzelfall die Verwendung durch Beschluss nicht untersagt. 

 

§ 2 

Bürgermeisterin oder Bürgermeister 

 

(1) Der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister obliegen die ihr oder ihm gesetzlich übertragenen 

Aufgaben. 

(2) Sie oder er entscheidet ferner über 

1.  Stundungen bis zu einem Betrag von 20.000,00 €,  

2. Niederschlagung von Ansprüchen, soweit ein Betrag von 5.000,00 € nicht überschritten 

wird.  

3. Verzicht auf Ansprüche der Gemeinde, soweit ein Betrag von 1.000,00 € nicht überschritten 

wird.  

4. Übernahme von Bürgschaften, Abschluss von Gewährverträgen und Bestellung anderer Si-

cherheiten für Dritte sowie Rechtsgeschäfte, die dem wirtschaftlich gleichkommen, soweit 

ein Betrag von 6.000,00 € nicht überschritten wird, 

5. Erwerb von Vermögensgegenständen, soweit der Wert des Vermögensgegenstandes einen 

Betrag von 6.000,00 € nicht übersteigt, 
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6. Abschluss von Leasing-Verträgen, soweit die monatliche Belastung einen Betrag von 

500,00 Euro und die jährliche Belastung einen Betrag von 6.000,00 € nicht übersteigt, 

7. Veräußerung und Belastung von Gemeindevermögen, soweit der Wert des Vermögensge-

genstandes oder die Belastung einen Wert von 6.000,00 € nicht übersteigt, 

8. Annahme oder Vermittlung von Schenkungen, Spenden und Erbschaften bis zu einem Wert 

von 6.000,00 €, 

9. Anmietung und Anpachtung von Grundstücken und Gebäuden, soweit der monatliche Miet-

zins einen Betrag von 500,00 € nicht übersteigt, 

10. Vergabe von Aufträgen bis zu einem Wert von 25.000,00 €, 

11. Vergabe von Architekten- und Ingenieurleistungen bis zu einem Wert von 6.000,00 €, 

12. die Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens nach dem Baugesetzbuches, 

13. Verzichtserklärungen zum gemeindlichen Vorkaufsrecht nach dem Baugesetzbuch. 

(3) Der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister wird die Entscheidung über die Einstellung von 

befristet Beschäftigten, geringfügig Beschäftigen im Einvernehmen mit der Amtsdirektorin oder 

dem Amtsdirektor übertragen. 

 

§ 3 

Gleichstellungsbeauftragte 

 

Die Gleichstellungsbeauftragte des Amtes Mittelholstein kann an den Sitzungen der Gemeindever-

tretung und der Ausschüsse teilnehmen. Das Teilnahmerecht gilt auch für nichtöffentliche Teile 

von Sitzungen. Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzung sind ihr rechtzeitig bekannt zu geben. In 

Angelegenheiten ihres Aufgabenbereichs ist ihr auf Wunsch das Wort zu erteilen. 

 

§ 4 

Ständige Ausschüsse 

 

(1) Die folgenden ständigen Ausschüsse nach § 45 Abs. 1 GO werden gebildet: 

 a)  Finanzausschuss 

 Zusammensetzung: 

 5 Mitglieder 

 Aufgabengebiet: 

 Finanzwesen, Steuern, Grundstücksangelegenheiten, Prüfungswesen im Sinne des 1. Ab-

schnitts des 6. Teils der GO 

 b)  Bau- und Wegeausschuss 

 Zusammensetzung: 

 5 Mitglieder 

 Aufgabengebiet: 

 Bau- und Wegewesen, Umwelt- u. Naturschutz, Landschaftspflege 

In die Ausschüsse können Bürgerinnen oder Bürger gewählt werden, die der Gemeindevertretung 

angehören können, ihre Zahl darf die der Gemeindevertreterinnen oder Gemeindevertreter im 

Ausschuss nicht erreichen. 

(2) Neben den in Absatz 1 genannten ständigen Ausschüssen der Gemeindevertretung werden die 

nach besonderen gesetzlichen Vorschriften zu bildenden Ausschüsse bestellt. 
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(3) Die Gemeindevertretung kann für jede Ausschussvorsitzende/jeden Ausschussvorsitzenden 

eine Stellvertreterin oder einen Stellvertreter wählen. 

(4) Zur Stellvertretung der Ausschussmitglieder wird nach Fraktionen getrennt ein Pool von jeweils 

4 Personen gewählt, die die Ausschussmitglieder in der Reihenfolge, in der sie gewählt sind, ver-

treten. In diesen Pool können neben Gemeindevertretern auch bis zu 2 bürgerliche Mitglieder ge-

wählt werden. 

(5) Die Zahl der Ausschusssitze kann sich durch Anwendung des § 46 Abs. 1 und 2 GO (Überpro-

portionalitätsmandate, beratendes Mandat) erhöhen. 

Als zusätzliche Mitglieder im Sinne des § 46 Abs. 2 GO, einschließlich deren Stellvertretende, 

können in die Ausschüsse auch zur Gemeindevertretung wählbare Bürgerinnen und Bürger ent-

sandt werden.  

(6) Den Ausschüssen wird die Entscheidung über die Befangenheit ihrer Mitglieder und der nach § 

46 Abs. 9 GO an den Ausschusssitzungen teilnehmenden Personen übertragen.  

 

§ 5 

Gemeindevertretung 

 

Die Gemeindevertretung trifft die ihr nach § 27 und 28 GO zugewiesenen Entscheidungen, soweit 

sie sie nicht auf die Bürgermeisterin oder den Bürgermeister oder auf ständige Ausschüsse über-

tragen hat.  

 

§ 6 

Einwohnerversammlung 

 

(1) Die oder der Vorsitzende der Gemeindevertretung kann eine Versammlung der Einwohnerin-

nen und Einwohner einberufen. Das Recht der Gemeindevertretung, die Einberufung einer Ein-

wohnerversammlung zu verlangen, bleibt unberührt.  

(2) Für die Einwohnerversammlung ist von der oder dem Vorsitzenden der Gemeindevertretung 

eine Tagesordnung aufzustellen. Die Tagesordnung kann aus der Einwohnerversammlung ergänzt 

werden, wenn mindestens die Hälfte der anwesenden Einwohnerinnen und Einwohner einverstan-

den sind. Zeit, Ort und Tagesordnung der Einwohnerversammlung sind öffentlich bekannt zu ge-

ben.  

(3) Die oder der Vorsitzende der Gemeindevertretung leitet die Einwohnerversammlung. Sie oder 

er kann die Redezeit auf bis zu 3 Minuten je Rednerin oder Redner beschränken, falls dies zur 

ordnungsmäßigen Durchführung der Einwohnerversammlung erforderlich ist. Sie oder er übt das 

Hausrecht aus. 

(4) Die oder der Vorsitzende der Gemeindevertretung berichtet in der Einwohnerversammlung 

über wichtige Angelegenheiten der Gemeinde und stellt diese zur Erörterung. Einwohnerinnen und 

Einwohnern ist hierzu auf Wunsch das Wort zu erteilen. Über Anregungen und Vorschläge aus der 

Einwohnerversammlung ist offen abzustimmen. Vor der Abstimmung sind die Anregungen und 

Vorschläge schriftlich festzulegen. Sie gelten als angenommen, wenn für sie die Stimmen mindes-

tens der Hälfte der anwesenden Einwohnerinnen und Einwohner abgegeben werden. Eine Ab-

stimmung über Anregungen und Vorschläge, die nicht Gemeindeangelegenheiten betreffen, ist 

nicht zulässig.  
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(5) Über jede Einwohnerversammlung ist eine Niederschrift aufzunehmen. Die Niederschrift soll 

mindestens enthalten:  

  1. die Zeit und den Ort der Einwohnerversammlung,  

  2. die Zahl der teilnehmenden Einwohnerinnen und Einwohner,  

  3. die Angelegenheiten, die Gegenstand der Einwohnerversammlung waren,  

  4. den Inhalt der Anregungen und Vorschläge, über die abgestimmt wurde und das Ergebnis der 

      Abstimmung.  

Die Niederschrift wird von der oder dem Vorsitzenden der Gemeindevertretung und der Protokoll-

führerin oder dem Protokollführer unterzeichnet.  

(6) Anregungen und Vorschläge der Einwohnerversammlung, die in der Gemeindevertretung be-

handelt werden müssen, sind dieser zur nächsten Sitzung zur Beratung vorzulegen. 

 

§ 7 

Sitzungen in Fällen höherer Gewalt 

 

(1) Bei Naturkatastrophen, aus Gründen des Infektionsschutzes oder vergleichbaren außer-

gewöhnlichen Notsituationen, die eine Teilnahme der Gemeindevertreterinnen und -vertreter an    

Sitzungen der Gemeindevertretung erschweren oder verhindern, können die notwendigen Sitzun-

gen der Gemeindevertretung ohne persönliche Anwesenheit der Mitglieder im Sitzungsraum als 

Videokonferenz durchgeführt werden. Dabei werden geeignete technische Hilfsmittel eingesetzt, 

durch die die Sitzung einschließlich der Beratungen und Beschlussfassungen zeitgleich in Bild und 

Ton an alle Personen mit Teilnahmerechten übertragen werden. Die Entscheidung hierüber trifft 

die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister. 

(2) Sitzungen der Ausschüsse und der Beiräte können im Sinne des Absatzes 1 durchgeführt wer-

den.  

(3) In einer Sitzung nach Abs. 1 und 2 findet eine Wahl im Falle eines Widerspruchs nach § 40 

Abs. 2 GO durch geheime briefliche Abstimmung statt.  

(4) Die Gemeinde entwickelt ein Verfahren, wie Einwohnerinnen und Einwohner im Fall der Durch-

führungen von Sitzungen im Sinne des Absatzes 1 Fragen zu Beratungsgegenständen oder ande-

ren Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft stellen und Vorschläge und Anregungen unter-

breiten können. Das Verfahren wird mit der Tagesordnung zur Sitzung im Sinne des Absatzes 1 

bekanntgemacht.  

(5) Die Öffentlichkeit im Sinne des § 35 Abs. 1 Satz 1 GO wird durch eine zeitgleiche Übertragung 

von Bild und Ton in einem öffentlich zugänglichen Raum und durch eine Echtzeitübertragung oder 

eine vergleichbare Einbindung über Internet hergestellt. 

 

§ 8 

Verträge mit Gemeindevertreterinnen und -vertretern 

 

Verträge der Gemeinde mit Gemeindevertreterinnen und -vertretern, Mitgliedern oder stellvertre-

tenden Mitgliedern der Ausschüsse nach § 46 Abs. 3 GO oder der Bürgermeisterin oder dem Bür-

germeister und juristischen Personen, an den Gemeindevertreterinnen oder -vertreter, Mitglieder 

oder stellvertretende Mitgliedern der Ausschüsse nach § 46 Abs. 3 GO oder die Bürgermeisterin 

oder der Bürgermeister beteiligt sind, sind ohne Genehmigung der Gemeindevertretung rechtsver-

bindlich, wenn die Auftragsvergabe unter Anwendung des für die jeweilige Auftragsart geltenden 

Vergaberechts erfolgt ist und der Auftragswert den Betrag von 25.000,00 €, bei wiederkehrenden 
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Leistungen einen Betrag von 2.000,00 € im Monat, nicht übersteigt. Erfolgt die Auftragsvergabe 

unter den Voraussetzungen des Satzes 1 im Wege der freihändigen Vergabe / Verhandlungsver-

gabe ist der Vertrag ohne Beteiligung der Gemeindevertretung rechtsverbindlich, wenn der Auf-

tragswert den Betrag von 6.000,00 €, bei wiederkehrenden Leistungen einen Betrag in Höhe von 

500,00 € im Monat, nicht übersteigt. 

 

§ 9 

Verpflichtungserklärungen 

 

Verpflichtungserklärungen zu Geschäften, deren Wert 6.000,00 €, bei wiederkehrenden Leistun-

gen monatlich 500,00 €, nicht übersteigt, sind rechtsverbindlich, auch wenn sie nicht den Formvor-

schriften des § 51 Abs. 2 und 3 der Gemeindeordnung entsprechen. Satz 1 gilt entsprechend für 

Arbeitsverträge mit Beschäftigten. 

 

§ 10 

Veröffentlichungen 

 

(1) Satzungen der Gemeinde werden durch Abdruck im amtlichen Bekanntmachungsblatt des Am-

tes Mittelholstein veröffentlicht. Es trägt die Bezeichnung „Amtsblatt des Amtes Mittelholstein“, er-

scheint dienstags und freitags wenn Veröffentlichungen vorliegen, und ist kostenlos bei der Amts-

verwaltung in Hohenwestedt, Am Markt 15 oder in den Verwaltungsstellen in Aukrug, Bargfelder 

Straße 10 und in Hanerau-Hademarschen, Kaiserstraße 11, erhältlich. 

Fällt der Erscheinungstag auf einen Feiertag, so erscheint das Bekanntmachungsblatt am davor 

liegenden Werktag. 

Für den Fall, dass eine zusätzliche Ausgabe erscheint, wird auf das Erscheinen und den amtlichen 

Teil in der „Schleswig-Holsteinischen Landeszeitung“ und dem „Holsteinischen Courier“ hingewie-

sen. 

(2) Auf die gesetzlich vorgeschriebene Auslegung von Plänen und Verzeichnissen ist in der Form 

des Absatzes 1 hinzuweisen.  

(3) Andere gesetzlich vorgeschriebene öffentliche Bekanntmachungen erfolgen ebenfalls in der 

Form des Absatzes 1, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist.  

 

§ 11 

Inkrafttreten 
 

Die Hauptsatzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Haupt-

satzung der Gemeinde Ehndorf vom 15.07.2021 außer Kraft.  

 

Die Genehmigung nach § 4 Abs. 1 der Gemeindeordnung wurde durch Verfügung des Landrats 

des Kreises Rendsburg-Eckernförde vom 07.02.2023 erteilt. 

 

Ehndorf, den 10.02.2023 

 

gez.    (L.S.) 

 

Hauke Göttsch 

(Bürgermeister) 
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Amtliche Bekanntmachung 

 

Verbandssatzung 
des Schulverbandes Hohenwestedt 

(Kreis Rendsburg-Eckernförde) 
 

Aufgrund des § 5 Abs. 3 und 6 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (GKZ) vom 28. 

Februar 2003 (GVOBI. Schl.-Holst. S. 122) in der zuletzt geänderten Fassung vom 07. September 

2020 (GVOBl. Schl.-Holst. S. 514) in Verbindung mit § 4 Abs. 1 Satz 1 der Gemeindeordnung für 

Schleswig-Holstein (GO) vom 28. Februar 2003 (GVOBl. Schl.-Holst. S. 57) in der zuletzt geänder-

ten Fassung vom 04. März 2022 (GVOBl. Schl.-Holst. S. 153), wird nach Beschlussfassung der 

Verbandsversammlung vom 21.11.2022 und mit Genehmigung des Landrates des Kreises Rends-

burg-Eckernförde folgende Verbandssatzung des Schulverbandes Hohenwestedt erlassen: 

 

§ 1 

Rechtsnatur, Name, Sitz, Siegel 

 

(1) Die Gemeinden Grauel, Heinkenborstel, Hohenwestedt, Jahrsdorf, Meezen, Mörel, Nindorf, 

Rade bei Hohenwestedt, Remmels, Tappendorf und Wapelfeld des Kreises Rendsburg-

Eckernförde und Peissen des Kreises Steinburg bilden einen Zweckverband im Sinne des Geset-

zes über kommunale Zusammenarbeit. Der Zweckverband führt den Namen Schulverband Ho-

henwestedt. Er hat seinen Sitz in Hohenwestedt. 

(2) Der Zweckverband ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts ohne Gebietshoheit. Er darf 

Beamtinnen, Beamte, Angestellte, Arbeiterinnen und Arbeiter beschäftigen. 

(3) Der Zweckverband führt das Dienstsiegel mit dem Gemeindewappen der Gemeinde Hohen-

westedt mit der Umschrift „Schulverband Hohenwestedt“. 

 

§ 2 

Verbandsgebiet 

 

Das Verbandsgebiet umfasst das Gebiet der Verbandsmitglieder. 

 

§ 3 

Aufgaben 

 

Der Zweckverband hat die Aufgabe in Hohenwestedt eine Grundschule sowie ein Gymnasium mit 

Gemeinschaftsschulteil nach den Vorschriften des Schleswig-Holsteinischen Schulgesetzes 

(SchulG) zu errichten und zu unterhalten.  

 

§ 4 

Organe 

 

Organe des Zweckverbandes sind die Verbandsversammlung und die Verbandsvorsteherin oder 

der Verbandsvorsteher. 
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§ 5 

Verbandsversammlung 

 

(1) Die Verbandsversammlung besteht aus den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern der ver-

bandsangehörigen Gemeinden oder ihren Stellvertretenden im Verhinderungsfall. 

(2) Die Gemeinde Hohenwestedt entsendet 19 weitere Vertreterinnen oder Vertreter in die Ver-

bandsversammlung. Ferner ist je 1 Vertreterin oder Vertreter von 3 verbandsangehörigen Gemein-

den mit Ausnahme von Hohenwestedt zu entsenden, die die Gemeinden stellen, die die höchste 

Schülerzahl haben. Maßgebend ist die Schülerzahl, die zu Beginn einer Kommunalwahlperiode für 

das laufende Schuljahr festgestellt worden ist. 

(3) Die von den Verbandsmitgliedern in die Verbandsversammlung entsandten Vertreterinnen und 

Vertreter haben jeweils eine Stimme. 

(4) Die Verbandsversammlung wählt in ihrer ersten Sitzung unter Leitung des ältesten Mitgliedes 

aus ihrer Mitte eine Vorsitzende oder einen Vorsitzenden und unter Leitung der Vorsitzenden oder 

des Vorsitzenden zwei Stellvertreterinnen oder Stellvertreter. 

Die oder der Vorsitzende der Verbandsversammlung ist gleichzeitig Verbandsvorsteherin oder 

Verbandsvorsteher; entsprechendes gilt für die Stellvertreter. Für sie oder ihn und ihre oder seine 

Stellvertreterinnen oder ihre oder seine Stellvertreter gelten die Vorschriften der Gemeindeordnung 

für ehrenamtliche Bürgermeisterinnen und Bürgermeister entsprechend. 

 

§ 6 

Einberufung der Verbandsversammlung 

 

Die Verbandsversammlung ist von der Verbandsvorsteherin oder dem Verbandsvorsteher einzube-

rufen, so oft es die Geschäftslage erfordert, mindestens jedoch einmal im Jahr. Sie muss unver-

züglich einberufen werden, wenn ein Drittel der Verbandsmitglieder es unter Angabe des Bera-

tungsgegenstandes verlangt. 

 

§ 7 

Verbandsvorsteherin, Verbandsvorsteher 

 

(1) Der Verbandsvorsteherin oder dem Verbandsvorsteher obliegt die ihr oder ihm gesetzlich über-

tragenen Aufgaben.  

(2) Sie oder er entscheidet ferner über  

1. Stundungen bis zu einem Betrag von 20.000,00 €,  

2. Niederschlagung von Ansprüchen, soweit ein Betrag von 5.000,00 € nicht überschritten wird.  

3. Verzicht auf Ansprüche der Gemeinde, soweit ein Betrag von 1.000,00 € nicht überschritten 

wird.  

4. alle Angelegenheiten, die nicht nach § 10 GkZ i.V.m. § 28 GO der Verbandsversammlung vor-

behalten sind und nicht nach § 8 dem Finanz- und Personalausschuss übertragen sind mit Aus-

nahme der Entscheidung über die Befangenheit der Mitglieder, 

5. den Erwerb von Vermögensgegenständen, soweit der Wert des Vermögensgegen-standes ei-

nen Betrag von 15.000,00 € nicht übersteigt,  
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6. den Abschluss von Leasing-Verträgen, soweit der monatliche Mietzins 1.250,0 € nicht über-

steigt,  

7. die Veräußerung und Belastung von Zweckverbandsvermögen, soweit der Wert des Vermö-

gensgegenstandes einen Wert von 15.000,00 € nicht übersteigt,  

8. die Annahme oder Vermittlung von Schenkungen, Spenden und Erbschaften bis zu einem Wert 

von 15.000,00 €,  

9. die Vergabe von Aufträgen bis zu einem Betrag von 15.000,00 €,  

10. die Vergabe von Ingenieurleistungen bis zu einem Wert von 15.000,00 €. 

 

§ 8 

Ständige Ausschüsse 

 

(1) Die folgenden ständigen Ausschüsse nach § 12 Abs. 4 bis 7 GkZ, § 45 Abs. 1 GO werden ge-

bildet: 

 a)  Finanz- und Personalausschuss 

 Zusammensetzung: 

6 Mitglieder der Verbandsversammlung und jeweils eine persönliche Stellvertreterin oder  

einen persönlichen Stellvertreter aus der Mitte der Verbandsversammlung für den Verhin-

derungsfall.  

 Aufgabengebiet: 

 Vorbereitung der Beschlüsse der Verbandsversammlung 

 b)  Ausschuss zur Prüfung der Jahresrechnung 

 Zusammensetzung: 

3 Mitglieder der Verbandsversammlung und jeweils eine persönliche Stellvertreterin oder   

einen persönlichen Stellvertreter aus der Mitte der Verbandsversammlung für den Verhin-

derungsfall. 

 Aufgabengebiet: 

Prüfungswesen nach § 14 Abs. 3 GkZ in Verbindung mit den Vorschriften des 1. Abschnitts     

des 6. Teils der GO. 

(2) Den Ausschüssen wird die Entscheidung über die Befangenheit ihrer Mitglieder und der nach 

§ 12 Abs. 7 GkZ in Verbindung mit § 46 Abs. 9 GO an den Ausschusssitzungen teilnehmenden 

Personen übertragen. 

 

§ 9 

Sitzungen in Fällen höherer Gewalt 

 

(1) Bei Naturkatastrophen, aus Gründen des Infektionsschutzes oder vergleichbaren außer-

gewöhnlichen Notsituationen, die eine Teilnahme der Mitglieder der Verbandsversammlung an    

Sitzungen der Verbandsversammlung erschweren oder verhindern, können die notwendigen Sit-

zungen der Verbandsversammlung ohne persönliche Anwesenheit der Mitglieder im Sitzungsraum 

als Videokonferenz durchgeführt werden. Dabei werden geeignete technische Hilfsmittel einge-

setzt, durch die die Sitzung einschließlich der Beratungen und Beschlussfassungen zeitgleich in 

Bild und Ton an alle Personen mit Teilnahmerechten übertragen werden. Die Entscheidung hier-

über trifft die Verbandsvorsteherin oder der Verbandsvorsteher. 
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(2) Sitzungen der Ausschüsse und der Beiräte können im Sinne des Absatzes 1 durchgeführt wer-

den.  

(3) In einer Sitzung nach Abs. 1 und 2 findet eine Wahl im Falle eines Widerspruchs nach § 40 

Abs. 2 GO durch geheime briefliche Abstimmung statt.  

(4) Der Schulverband entwickelt ein Verfahren, wie Einwohnerinnen und Einwohner im Fall der 

Durchführungen von Sitzungen im Sinne des Absatzes 1 Fragen zu Beratungsgegenständen oder 

anderen Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft stellen und Vorschläge und Anregungen 

unterbreiten können. Das Verfahren wird mit der Tagesordnung zur Sitzung im Sinne des Absatzes 

1 bekanntgemacht.  

(5) Die Öffentlichkeit im Sinne des § 35 Abs. 1 Satz 1 GO wird durch eine zeitgleiche Übertragung 

von Bild und Ton in einem öffentlich zugänglichen Raum und durch eine Echtzeitübertragung oder 

eine vergleichbare Einbindung über Internet hergestellt. 

 

§ 10 

Ehrenamtliche Tätigkeit 

 

(1) Die Mitglieder der Verbandsversammlung sind ehrenamtlich tätig. Für ihre Tätigkeit gelten die 

Vorschriften für Gemeindevertreterinnen und -vertreter entsprechend, soweit nicht das Gesetz 

über kommunale Zusammenarbeit etwas anderes bestimmt. 

(2) Die Mitglieder der Verbandsversammlung werden von der oder dem Vorsitzenden der Ver-

bandsversammlung durch Handschlag auf die gewissenhafte Erfüllung ihrer Obliegenheiten ver-

pflichtet und in ihre Tätigkeit eingeführt. 

 

§ 11 

Rechte der Beteiligungsverwaltung 

 

Die Beteiligungsverwaltungen der verbandsangehörigen Gemeinden nach § 109 a Abs. 1 GO dür-

fen sich, soweit andere Rechtsvorschriften nicht entgegenstehen, jederzeit über Angelegenheiten 

des Schulverbandes Hohenwestedt informieren, an den Sitzungen teilnehmen und Unterlagen 

einsehen. 

 

§ 12 

Verbandsverwaltung 

 

Der Zweckverband hat keine eigene Verwaltung. Die Verwaltungs- und Kassengeschäfte werden 

durch das Amt Mittelholstein wahrgenommen. 

 

§ 13 

Haushalts- und Wirtschaftsführung des Zweckverbandes 

 

Für die Haushalts- und Wirtschaftsführung des Zweckverbandes gelten die Vorschriften des Ge-

meinderechts entsprechend. 
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§ 14 

Deckung des Finanzbedarfs 

 

(1) Der Zweckverband erhebt zur Deckung seines Finanzbedarfs von seinen Mitgliedern eine Um-

lage, soweit seine sonstigen Einnahmen nicht ausreichen. 

(2) Die Verbandsmitglieder haben die Umlage nach den Bestimmungen des Schleswig-

Holsteinischen Schulgesetzes (SchulG) aufzubringen. 

 

§ 15 

Verträge mit Mitgliedern der Verbandsversammlung 

 

Verträge des Zweckverbandes mit Mitgliedern der Verbandsversammlung oder der Verbandsvor-

steherin oder dem Verbandsvorsteher und juristischen Personen, an denen Mitglieder der Ver-

bandsversammlung oder die Verbandsvorsteherin oder der Verbandsvorsteher beteiligt sind, sind 

ohne Genehmigung der Verbandsversammlung rechtsverbindlich, wenn die Auftragsvergabe unter 

Anwendung des für die jeweilige Auftragsart geltenden Vergaberechts erfolgt ist und der Auftrags-

wert den Betrag von 30.000,00 €, bei wiederkehrenden Leistungen einen Betrag von 2.500,00 € im 

Monat nicht übersteigt. Erfolgt die Auftragsvergabe unter den Voraussetzungen des Satzes 1 im 

Wege der freihändigen Vergabe/Verhandlungsvergabe ist der Vertrag ohne Beteiligung der Ver-

bandsversammlung rechtsverbindlich, wenn der Auftragswert den Betrag von 15.000,00 €, bei 

wiederkehrenden Leistungen in Höhe von 1.250,00 € im Monat, nicht übersteigt. 

 

§ 16 

Verpflichtungserklärungen 

 

Verpflichtungserklärungen zu Geschäften, deren Wert 6.000,00 €, bei wiederkehrenden Leistun-

gen monatlich 500,00 €, nicht übersteigt, sind rechtsverbindlich, auch wenn sie nicht den Formvor-

schriften des § 11 Abs. 2 und 3 GkZ entsprechen. Satz 1 gilt entsprechend für Ernennungsurkun-

den von Beamtinnen und Beamten bis einschließlich Besoldungsgruppe A 8 und für Arbeitsverträ-

ge mit Beschäftigten bis einschließlich Entgeltgruppe 5 (TVöD). 

 

§ 17 

Änderung der Verbandssatzung 

 

Eine Änderung des § 1 Abs. 1 Satz 1, der §§ 3 und 14 dieser Satzung bedarf unbeschadet der 

Regelung in § 16 GkZ der Zustimmung von zwei Dritteln der Verbandsmitglieder. 

 

§ 18 

Aufnahme neuer Verbandsmitglieder 

 

Zur Aufnahme eines neuen Verbandsmitgliedes bedarf es neben der Satzungsänderung nach § 17 

eines öffentlich-rechtlichen Vertrages zwischen dem Zweckverband und dem aufzunehmenden 

Mitglied. 
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§ 19 

Ausscheiden von Verbandsmitgliedern und Aufhebung des Zweckverbandes 

 

(1) Jedes Verbandsmitglied kann den öffentlich-rechtlichen Vertrag über die Mitgliedschaft im 

Zweckverband unter den Voraussetzungen des § 127 LVwG mit einer Frist von 6 Monaten zum 

Jahresende kündigen. Mit dem Ausscheiden des Verbandsmitgliedes gehen alle Rechte und 

Pflichten des Verbandsmitgliedes im Zweckverband unter; Vermögensvor- und -nachteile sind 

durch eine Vereinbarung nach § 6 GkZ auszugleichen. 

(2) Der Zweckverband wird aufgelöst, wenn die Voraussetzungen für den Zusammenschluss ent-

fallen sind. Die Verbandsmitglieder vereinbaren die Auflösung durch öffentlich-rechtlichen Vertrag. 

(3) Wird der Zweckverband aufgelöst, so vereinbaren die Verbandsmitglieder eine Vermögensaus-

einandersetzung. Die Vereinbarung hat zu berücksichtigen, in welchem Umfang die Verbandsmit-

glieder zur Deckung des Finanzbedarfs des Zweckverbandes beigetragen haben. 

 

§ 20 

Rechtsstellung des Personals bei der Auflösung des Zweckverbandes 

 

Die Abwicklung der Dienst- und Versorgungsverhältnisse der Beamtinnen, Beamten, Angestellten, 

Arbeiterinnen und Arbeiter des Zweckverbandes erfolgt bei einer Auflösung oder einer Änderung 

der Aufgaben nach einer Vereinbarung zwischen den Verbandsmitgliedern. Die Vereinbarung soll 

vorsehen, dass die Beamtinnen, Beamten, Angestellten, Arbeiterinnen und Arbeiter von den Ver-

bandsmitgliedern oder ihren Rechtsnachfolgern anteilmäßig unter Wahrung ihres Besitzstandes 

übernommen werden. Die Vereinbarung ist Bestandteil des öffentlich-rechtlichen Vertrages über 

die Auflösung des Zweckverbandes. 

 

§ 21 

Veröffentlichungen 

 

(1) Satzungen des Schulverbandes werden entsprechend den Regelungen in der Hauptsatzung 

des Amtes Mittelholstein für Veröffentlichungen bekannt gemacht. 

(2) Auf die gesetzlich vorgeschriebene Auslegung von Plänen und Verzeichnissen ist in Form des 

Abs. 1 hinzuweisen. Die Auslegungsfrist beträgt einen Monat, soweit nicht gesetzlich etwas ande-

res bestimmt ist.  

(3) Andere gesetzlich vorgeschriebene öffentliche Bekanntmachungen erfolgen ebenfalls in der 

Form des Abs. 1, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist.  

 

§ 22 

Inkrafttreten 

 

Die Verbandssatzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Ver-

bandssatzung vom 02.07.2021 außer Kraft. 
 

Die Genehmigung nach § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein in Verbindung mit § 5 

Abs. 5 und 6 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit wurde durch Verfügung des Land-

rats des Kreises Rendsburg-Eckernförde vom 13.02.2023 erteilt. 
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Hohenwestedt, den 16.02.2023 

 

 

gez. (L.S.) 

 

Carsten Wiele  

(Verbandsvorsteher) 
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«SIPAGEL» 

 

 

Beldorf, 21.02.2023 

 

 
 

Amtliche Bekanntmachung 
 
 
Der «GSGRNR» der «SIPAGEL» ist zu einer Sitzung am 

 
«SIWOTA», dem «SIDAT», um «SISB» Uhr, 

im «RNRANR» 

 
einberufen. 

 
 

Tagesordnung 
 
1 Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung, der Anwe-

senheit und der Beschlussfähigkeit 
 

 

 

2 Änderungsanträge zur Tagesordnung 
 

 

 

3 Beschlussfassung über eventuelle Einwendungen gegen die Niederschrift der letzten 
Sitzung 
 

 

 

4 Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöffentlicher Sitzung 
 

 

 

5 Mitteilungen des Ausschussvorsitzenden/des Bürgermeisters 
 

 

 

6 Einwohnerfragestunde 
 

 

 

7 Prüfung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2021 
 

 

 

8 Anfragen aus dem Ausschuss 
 

 

 

 
Eine Beschlussfassung über die nichtöffentliche Beratung einzelner Tagesordnungspunkte ist möglich. 
 
 
 
gez. «SIVORSITZ»  
Ausschussvorsitzender 
 

 


